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Einlass ab 18:30 Uhr

Herzliche Einladung zum
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In Zusammenarbeit 
mit der

EINTRITT FREI!

Sie können ab 01.03. bis 15.03.2026 ausschließlich online 
kostenfrei 2 Tickets reservieren unter h�ps://www.ticketburner.de 
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Rathaus 

Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach
09871 6701-0 
poststelle@windsbach.de
www.windsbach.de

Öff nungszeiten 
Montag 08:00 - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

Stadtbücherei
Am Stadtgraben 5, 91575 Windsbach
09871 1478
buecherei@windsbach.de

Öff nungszeiten 
Montag  16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 11:00 - 13:00 Uhr und 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 16:00 - 19:00 Uhr
Freitag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kläranlage
09871 6561-85

klaeranlage@windsbach.de

Wertstoff hof
Retzendorfer Straße 32, 91575 Windsbach
0981 468-2301 (Landratsamt Ansbach)

Öff nungszeiten
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Samstag 09:30 - 12:00 Uhr

Abfallwirtschaft
Landratsamt Ansbach
Sachgebiet Abfallwirtschaft
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach
0981 468-2345
abfallwirtschaft@landratsamt-ansbach.de

Alles Wissenswerte rund um das Thema Abfall und 
Recycling fi nden Sie auf der Landkreis-Homepage.

Probebetrieb der Feueralarmsirenen
Der nächste Probealarm wird am 07.03.2026 zwischen 11:05 Uhr 
und 11:20 Uhr in allen Stadtteilen mit vorhandenen Funksirenen 
ausgelöst.

Stadtwerke
Hauptstraße 15, 91575 Windsbach
09871 70641-0 
info@stadtwerke-windsbach.de
www.stadtwerke-windsbach.de

Öff nungszeiten
Montag 08:00 - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 
Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

Nächste Müllabfuhrtermine
Gelber Sack  Papier 
Montag, 16.03.2026 Freitag, 20.03.2026

Biotonne  Restmüll  

Mittwoch, 18.03.2026 Mittwoch, 11.03.2026

Mittwoch, 01.04.2026 Mittwoch, 25.03.2026

Redaktions- und Anzeigenschluss
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt erscheint am
Freitag, den 07.04.2026.
Der Redaktions- und Anzeigenschluss ist
Mittwoch, der 18.03.2026, 12:00 Uhr.

Hinweis:
Senden Sie Ihre Mitteilungen, Vereinsnachrichten und Veranstal-
tungshinweise an amtsblatt@windsbach.de
Anzeigen jeglicher Form senden Sie bitte direkt 
an mb-wb@habewind.de

Weiterführende Informationen fi nden Sie auf
unserer Homepage:

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Giftnotruf 089 19240
Telefonseelsorge 0800 1110111

Pool der Hilfen
Im Pool der Hilfen werden Hilfeinstitutionen 
zusammengefasst. Hier fi nden Sie eine 
Zusammenstellung wichti ger Kontaktdat-
en, die Betroff enen in den unter schiedlichen 
Problem- und Krisensituationen mit fundiertem Fachwissen 
zur Seite stehen.

Störungsdienst
Störung der Stromversorgung 
Stadtwerke Windsbach 09871 70641-22
Windsbach, Ortsteile: Elpersdorf, Untereschenbach, Retzendorf
N-Ergie Netz GmbH 0800 234-2500
Restliche Ortsteile

Störung der Wasserversorgung 
Stadtwerke Windsbach 09871 70641-22
Windsbach, Ortsteile: Retzendorf, Wernsmühle 
Reckenberg-Gruppe 09831 6781-0
Restliche Ortsteile

Störung der Erdgasversorgung 0800 234-3600

Störung der Abwasseranlagen 09871 6561-85

Störung der Abfallentsorgung 0981 468-2323
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Apothekennotdienst
Dienstbereitschaft

Auf www.blak.de/notdienst/oeff entliche-notdienstsuche/umkreissu-
che haben Sie mit der Umkreissuche die Möglichkeit, die nächs-
ten dienstbereiten Apotheken in einem defi nierten Kilometerradius 
zu fi nden 

 Fr., 06.03.2026 Stadt-Apotheke 
  Hauptstr. 24, 91575 Windsbach
  09871 372
Sa., 07.03.2026 Linden-Apotheke 
  Lindleinswasenstr. 27, 91710 Gunzenhausen
  09831 5431
So., 08.03.2026 Medicon Apotheke 
  Friedrich-Ebert-Str. 24, 91126 Schwabach
  09122 87330
Mo., 09.03.2026 Stilla-Apotheke 
  Marktplatz 17, 91183 Abenberg
  09178 98990
Di., 10.03.2026 Weigel-Apotheke 
  Richard-Wagner-Str. 18, 
  91639 Wolframs-Eschenbach
  09875 291
Mi., 11.03.2026 Rathaus-Apotheke 
  Martin-Luther-Platz 13, 91126 Schwabach
  09122 2323
Do., 12.03.2026 Fontana Apotheke 
  Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn
  09872 9572720
Fr., 13.03.2026 Weigel-Apotheke 
  Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf
  09826 659650
Sa., 14.03.2026 Stadt-Apotheke 
  Hauptstr. 14, 91174 Spalt
  09175 77920
So., 15.03.2026 Löhe-Apotheke 
  Bahnhofstr. 7, 91564 Neuendettelsau
  09874 68200
Mo., 16.03.2026 GINKGO Apotheke 
  Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
  09871 7060506
Di., 17.03.2026 Stadt-Apotheke 
  Hauptstr. 24, 91575 Windsbach
  09871 372
Mi., 18.03.2026 Weigel-Apotheke 
  Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf
  09826 659650
Do., 19.03.2026 Praeventicus-Apotheke 
  Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach
  09872 9528844
Fr., 20.03.2026 Salvator-Apotheke 
  Burgstallstr. 3, 91710 Gunzenhausen
  09831 67330
Sa., 21.03.2026 GINKGO Apotheke 
  Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
  09871 7060506
So., 22.03.2026 Stilla-Apotheke 
  Marktplatz 17, 91183 Abenberg
  09178 98990
Mo., 23.03.2026 Linden-Apotheke 
  Lindleinswasenstr. 27, 91710 Gunzenhausen
  09831 5431
Di., 24.03.2026 Hof- und Rats-Apotheke
  Martin-Luther-Platz 1, 91522 Ansbach
  0981 2203
Mi., 25.03.2026 Salvator-Apotheke 
  Burgstallstr. 3, 91710 Gunzenhausen
  09831 67330

Do., 26.03.2026 Stadt-Apotheke 
  Hauptstr. 14, 91174 Spalt
  09175 77920
Fr., 27.03.2026 Ahorn-Apotheke 
  Osianderstr. 25, 91710 Gunzenhausen
  09831 4444
Sa., 28.03.2026 Weigel-Apotheke 
  Richard-Wagner-Str. 18, 
  91639 Wolframs-Eschenbach
  09875 291
So., 29.03.2026 Stadt-Apotheke 
  Hauptstr. 24, 91575 Windsbach
  09871 372
Mo., 30.03.2026 Laurentius-Apotheke 
  Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau
  09874 67820
Di., 31.03.2026 Neue Apotheke Lichtenau 
  Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau
  09827 2401225
Mi., 01.04.2026 Löhe-Apotheke 
  Bahnhofstr. 7, 91564 Neuendettelsau
  09874 68200
Do., 02.04.2026 GINKGO Apotheke 
  Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
  09871 7060506

Zahnärztlicher Notdienst
Die Notdienstpraxen sind in der Regel von 10 
bis 12 und von 18 bis 19 Uhr geöff net.

Hier werden alle Termine veröff entlicht, die 
bereits bekannt sind.

Damit die Daten stets aktuell sind, stellt die kassenärztliche 
Vereinigung ab 2026 keine Übersichten zu Notdienstpraxen mehr 
bereit, die für spätere Zeitpunkte gelten.

Informationen zur nächstgelegenen Notdienstpraxis erhalten Sie 
unter www.notdienst-zahn.de oder über die Notdienst-Hotline 
0180 5 90 80 08 (14 Ct./Min. aus dem Festnetz; Mobilfunkpreise 
abweichend). Bitte rufen Sie die Praxis vorab an.

Samstag 07.03.2026 und Sonntag 08.03.2026
Dr. Christian Jänichen
Schwander Str. 10, 90530 Wendelstein
09129 26252

Samstag 14.03.2026 und Sonntag 15.03.2026
MVZ VICAP GmbH
Martin-Luther-Platz 23, 91522 Ansbach
0981 3558

Samstag 21.03.2026 und Sonntag 22.03.2026
Dr. (UMF Bukarest) Arpad Peter
Hauptstr. 22, 91154 Roth
09171 97760

Samstag 28.03.2026 und Sonntag 29.03.2026
Heinz Carsten Dierig
Jasminstr. 16, 90522 Oberasbach
0911 699053

Freitag 03.04.2026 (Karfreitag) 
Dr. Martin Sobota
Bahnhofstr. 8, 91710 Gunzenhausen
09831 2488

Samstag 04.04.2026 
Dr. Ingrid Keller
Hartm.-v.d.-Aue-Str. 24, 91639 Wolframs-Eschenbach
09875 530
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Berichte aus dem Rathaus
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Bürgerservice-Portal
Über das Bürgerservice-Portal Behördengänge von zu Hause 
aus erledigen 
Das Bürgerservice-Portal lässt sich über die Home-
page der Stadtverwaltung – www.windsbach.de – 
unter dem Menüpunkt Bürgerservice-Portal (www.
buergerservice-portal.de/bayern/windsbach) auf-
rufen. Oder Sie scannen ganz einfach den ne-
benstehenden QR-Code ein: 

Dabei ist bei einem Großteil der verfügbaren online-Dienstleistun-
gen lediglich eine Benutzerkennung und ein Passwort notwendig. 
Für einige wenige Online-Dienste, die ein noch höheres Maß an 
Sicherheit erfordern, ist für die Anmeldung im Bürgerservice-Portal 
die freigeschaltete eID des eigenen Personalausweises notwen-
dig. Sollte Ihr persönliches Erscheinen aus Gründen der Identifi -
kation oder zur Abgabe weiterer Unterlagen dennoch erforderlich 
sein, werden wir Sie im Rahmen der Erfassung Ihrer Anträge aus-
drücklich darauf hinweisen.

Das beantragte Dokument wird Ihnen nach der Bearbeitung ent-
weder in Ihrem eigenen digitalen Postfach zur Verfügung gestellt 
oder landet im heimischen Briefkasten.

Hinweis zur Briefwahl
Aufgrund verkürzter Fristen für die Beantragung und den Versand 
der Briefwahlunterlagen ist zu beachten, dass ein postalischer Ver-
sand der Briefwahlunterlagen nur im Zeitraum vom 16.02.2026 
bis einschließlich 01.03.2026 möglich war.
Ab 02.03.2026 können Briefwahlunterlagen nicht mehr per Post 
versendet werden, da eine rechtzeitige Zustellung bis zum Wahltag 
nicht mehr gewährleistet werden kann. Wählerinnen und Wähler 
haben ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterla-
gen direkt im Rathaus abzuholen. Wir bitten um Beachtung und 
rechtzeitige Antragstellung.

Rathaus und  Einwohnermeldeamt: Öff nungszeiten während 
der Wahl
Montag, 09.03.2026
Das Rathaus bleibt wegen Auszählarbeiten und Wahlarbeiten ganz-
tägig geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Dienstag, 10.03.2026
Das Einwohnermeldeamt arbeitet aufgrund von Wahlarbeiten nur 
eingeschränkt. Ab Mittwoch, 11.03.2026 sind alle Rathausmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter wieder regulär für Sie erreichbar.

Fälligkeitstermine der Steuern
Wiederkehrende Steuern werden zu diesen Terminen fällig:

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.

Gewerbesteuer VZ 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.

Hundesteuer 01.04.

Bekanntmachung über abgegebene
Fundsachen
Im Fundbüro wurden die aufgeführten Fundgegenstände abgegeben, 
jedoch bislang nicht abgeholt. Wir bitten die jeweiligen Eigentümerin-
nen und Eigentümer, ihre Ansprüche innerhalb der angegebenen Mel-
defrist bei uns geltend zu machen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 

Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden

www.windsbach.de

Fundsachen 2025/2026
08.08.2025 Autoschlüssel 28.02.2026

Anfang 2025 
(Abgabe Fund-
büro 18.09.2025)

Ehering mit Gravur (Name und 
Datum)
Fundort Norma Windsbach

31.03.2026

04.09.2025 Krücke 31.03.2026

26.09.2025 Brille 31.03.2026

04.11.2025 Powerbank 31.05.2026

17.11.2025 Schlüssel 31.05.2026

20.11.2025 Haustürschlüssel mit Anhänger 31.05.2026

29.11-30.11 Regenschirm 31.05.2026

10.12.2025 Schlüsselbund, 2 Schlüssel 30.06.2026

30.01.2026 Brille 31.07.2026

10.02.2026 Uhr 31.08.2026

Fundsachen Waldstrandbad Saison 2025
Taucherbrille mit Sehstärke

Sonnenbrille Kinder (Jungs)

Sonnenbrille Kinder (Mädchen)

Diverse Armkettchen

Diverse Ketten

Diverse Ringe

Kette gelb

Uhr 



5Amts- und Mitteilungsblatt  der Stadt Windsbach 03-2026

Abgabe von Baum- und Heckenschnitt
Baum- und Heckenschnittgut bzw. Baum- und Heckenrodungen können 
am 07.03.2026 von 13:00 bis 15:00 Uhr an der früheren Kläranlage in 
der Retzendorfer Straße 34 kostenlos angeliefert werden. Die Abfälle 
werden zu den angegebenen Zeiten in Empfang genommen, zerklei-
nert und abgefahren. Eine Anlieferung außerhalb der oben genannten 
Zeiten ist verboten.

Nicht abgegeben werden können: 
• Wurzelstöcke und Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern 
• sowie Gartenabfälle 
• und sonstige Abfälle

www.windsbach.de

ABGABE BAUM- & HECKENSCHNITT

am 07.03.2026 von 13 - 15 Uhr

Retzendorfer Straße 34

(Gelände der ehemaligen Kläranlage)

 
Der Rettungsdienstbereich Ansbach wird zur 
"Region der Lebensretter – westliches Mittel-
franken"
Bei einem Herzstillstand ist schnelles Handeln von 
entscheidender Bedeutung. Im Rettungsdienstbereich 
Ansbach wird mit der App "Region der Lebensretter" 
ein etabliertes System eingeführt. Dieses alarmiert 
qualifi zierte und registrierte Ersthelferinnen und Erst-
helfer über ihr Smartphone, wenn ein Notfall in ihrer 
Nähe eintritt. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung (ZRF) Ansbach ist Träger des Projekts. Die ʺRegion der 
Lebensretterʺ stellt eine wertvolle Ergänzung unserer Rettungskette 
dar. Der Verein Region der Lebensretter e. V. hat seit 2018 ein appba-
siertes System etabliert. Mithilfe dieser Technologie ist es Integrierten 
Leitstellen möglich, registrierte Ersthelfer zu alarmieren, die sich in der 
unmittelbaren Nähe eines Notfalls befi nden. Die Ortung erfolgt über 
das Smartphone der Ersthelfer. Diese professionellen Ersthelfer, die 
innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten nach einem Herz-Kreislauf-
Stillstand eintreff en, können die Überlebenschancen der Patienten signi-
fi kant erhöhen – in einigen Fällen sogar verdoppeln oder vervierfachen.
Durch das Zusammenspiel aller Komponenten des Systems könnten in 
Deutschland jedes Jahr zusätzlich 10.000 Leben gerettet werden, viele 

davon ohne jegliche Beeinträchtigungen. Im Falle eines Herz-Kreislauf-
Stillstands wird bei einem Notruf über die 112 das System der smart-
phone-basierten Ersthelferalarmierung automatisch aktiviert. Parallel 
zum Rettungsdienst erhalten registrierte professionelle Ersthelferin-
nen und Ersthelfer über die App einen Alarm. Für den Einsatz werden 
drei von ihnen ausgewählt, die am schnellsten und noch vor dem Ret-
tungsdienst eintreff en können.

Wir brauchen 

Deine 
Unterstützung

Es gibt viele Menschen, die in den Maßnahmen der 
Wiederbelebung professionell geschult sind, jedoch 
nicht automatisch Bestandteil der Alarmierungskette 
bei Notfällen sind: 

Ärzt*innen, Rettungsdienstmitarbeiter*innen im Dienstfrei, 
P�egepersonal, Mitglieder der Hilfsorganisationen.  
Wenn diese professionellen Helfer*innen bei einem Herz-
Kreislaufstillstand in nächster Nähe erreichbar und alarmier-
bar sind, können tausende Leben in Deutschland jährlich 
gerettet werden. 

 Du bist Mitglied in einer Hilfsorganisation?

 Du arbeitest in einer Klinik oder im Gesundheitsbereich?

 Du hast eine Sanitätsausbildung absolviert?

 Du möchtest selbst aktiv sein?

Mach mit!
Jetzt App laden

 und als 
Lebensretter*in 

registrieren.

Jetzt App laden und als 
Lebensretter*in 
registrieren.

Lade die App
Die App �ndest du im jeweiligen Appstore unter 
dem Namen „Region der Lebensretter“.

Registriere dich
und lade einen Scan mit deiner medizinischen 
Quali�kationsurkunde hoch.

Warte
1. bis du eine Bestätigungsnachricht vom System und
2. eine Nachricht mit der Freigabe deiner Region erhältst.

#lebensretterwerden 

WESTLICHES MITTELFRANKEN

 regionderlebensretter.de

Ehrenabend der Windsbacher Feuerwehren: 
Jahrzehntelanger Einsatz für die Gemein-
schaft gewürdigt
Am 3. Februar 2026 ehrte die Stadt Windsbach im Rentamt ihre langjäh-
rigen Feuerwehrkameraden. Für 25 und 40 Jahre engagierten Einsatz 
erhielten sie Auszeichnungen – ein Zeichen für ihre Treue, Einsatzbe-
reitschaft und die gelebte Kameradschaft über Jahrzehnte.

Bürgermeister Matthias Seitz begrüßte die zahlreichen Gäste und Eh-
rengäste. In seiner Ansprache stellte er die zentrale Bedeutung der Frei-
willigen Feuerwehren für die Sicherheit der Stadt Windsbach heraus. 
Aktuell engagieren sich rund 400 aktive Feuerwehrdienstleistende in 
15 Feuerwehren im gesamten Stadtgebiet für den Schutz der Bürgerin-
nen und Bürger – ehrenamtlich, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit.

Der Bürgermeister ging auch auf den tiefgreifenden Wandel im Feuer-
wehrwesen ein. Neben der klassischen Brandbekämpfung gehören heute 
technische Hilfeleistungen, Einsätze bei Unwettern, Verkehrsunfällen 
oder Gefahrgutlagen ebenso zum Alltag wie moderne Aufgaben, etwa 
der Einsatz von Drohnen. Steigende Anforderungen, zunehmende Bü-
rokratie sowie Themen wie Nachwuchsgewinnung, Führerscheinfi nan-
zierung und die Modernisierung der Gerätehäuser stellten die Wehren 
vor große Herausforderungen. Gleichzeitig zeigte sich Seitz überzeugt, 
dass die Windsbacher Feuerwehren dank guter Ausbildung, moderner 
Ausstattung und starkem Zusammenhalt bestens für die Zukunft auf-
gestellt sind.

Ein besonderer Dank galt nicht nur den Geehrten selbst, sondern auch 
deren Familien, die den zeitintensiven Feuerwehrdienst über viele Jahre 
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hinweg unterstützen und mittragen. „Dieser Einsatz ist alles andere als 
selbstverständlich“, betonte der Bürgermeister Seitz.

Die Ehrenzeichen wurden von Landrat Dr. Jürgen Ludwig gemeinsam 
mit den Führungskräften des Landkreises, Kreisbrandinspektor Chris-
tian Schmidt, Kreisbrandmeister Manuel Wechsler sowie Bürgermeis-
ter Matthias Seitz überreicht.

Landrat Dr. Ludwig würdigte dabei die Verlässlichkeit, Einsatzbereit-
schaft und das Verantwortungsbewusstsein der Ausgezeichneten, die 
über Jahrzehnte hinweg für die Sicherheit der Bevölkerung eingestan-
den sind.

Im Anschluss an den offi  ziellen Teil lud die Stadt Windsbach zu einem 
gemeinsamen Stehimbiss ein. Der Ehrenabend bot dabei nicht nur 
Raum für Dank und Anerkennung, sondern auch für persönlichen Aus-
tausch und kameradschaftliches Miteinander.

Mit dieser Veranstaltung unterstreicht die Stadt Windsbach die große 
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in den Freiwilligen Feu-
erwehren und möchte zugleich dazu ermutigen, sich auch künftig aktiv 
für die Sicherheit der Gemeinschaft einzubringen.

Landrat Dr. Jürgen Ludwig (links) und Erster Bürgermeister Matthias 
Seitz (rechts) gemeinsam mit den zu ehrenden Kameraden bei der 

Feierstunde am 03.02.2026

Närrischer Besuch im Rathaus
Am Unsinnigen Donnerstag herrsch-
te wieder ausgelassene Faschings-
stimmung im Rathaus: Die Kinder 
der KiTa Villa Kunterbunt statteten 
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen 
Herrn Bürgermeister Seitz einen fröh-
lichen Besuch ab.
Die bunt kostümierten Kinder ver-
wandelten das Rathaus in eine kleine 
Faschingsbühne und sorgten mit Lie-
dern, Tänzen und viel guter Laune 
für beste Stimmung.

Dem närrischen Brauch folgend, rückten die kleinen Faschingsgäste 
dem Bürgermeister mit der Schere zu Leibe und schnitten ihm mit viel 
Eifer die Krawatte ab. Bürgermeister Seitz nahm es mit Humor.

Natürlich durfte auch eine süße Stärkung nicht fehlen: Zur Belohnung 
gab es für die kleinen Närrinnen und Narren Krapfen. Mit Musik und fröh-
lichem Treiben zog die Gruppe schließlich wieder aus dem Rathaus aus.

Buntes Treiben am Unsinnigen Donnerstag

Bürgermeister Seitz nahm den 
traditionellen Krawattenschnitt 
wie jedes Jahr mit Gelassenheit 
und einem Schmunzeln hin

Der Pumptrack kommt zurück – 
Jetzt Lieblingsstrecke wählen!
Gute Nachrichten für alle sportbegeisterten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen:
Die mobile Pumptrack-Anlage kommt auch 2026 wieder 
nach Windsbach! Vom 1. April bis 30. Juni 2026 steht 
der Pumptrack erneut auf dem Festplatz zur Verfügung.

Wie bereits im letzten Jahr dürfen die Bürgerinnen und Bürger wieder 
mitentscheiden, welche Strecke aufgebaut wird.
Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Streckenvarianten, die jeweils 
einen eigenen Fahrcharakter und Fahrspaß bieten.

Welche Route soll es dieses Mal sein? Jetzt abstimmen!
Die Online-Abstimmung läuft bis zum 20. März 2026.
Über den im Amtsblatt abgedruckten QR-Code gelangen Sie direkt zur 
Umfrage und können Ihre Stimme abgeben.
Die Strecke mit den meisten Stimmen wird anschließend in Winds-
bach aufgebaut.

Zur Erinnerung:
Von April bis Juli 2025 war die Variante 1 in Windsbach nutzbar.
Von September bis Oktober 2025 setzte sich die Variante 4 durch.
Welche Strecke macht 2026 das Rennen? Machen Sie mit und ent-
scheiden Sie mit!

Wichtige Hinweise zur Nutzung des Pumptracks
• Helmpfl icht besteht; das Tragen weiterer Schutzausrüstung (z. B. 

Knie- und Ellenbogenschoner) wird dringend empfohlen.
• Glas- oder Metallgegenstände sind auf der Strecke nicht erlaubt.
• Bei Regen oder Nässe darf der Pumptrack aus Sicherheitsgrün-

den nicht genutzt werden.
• Die Nutzung ist ausschließlich mit nicht motorisierten Sportgerä-

ten gestattet.
• Rücksicht, Fairness und Sicherheit stehen an erster Stelle.
• Zuschauerinnen, Zuschauer sowie Pausierende werden gebeten, 

die Fahrfl äche freizuhalten.

Die Stadtverwaltung wünscht allen Nutzerinnen und Nutzern schon 
jetzt viel Spaß und eine sichere, unfallfreie Zeit auf der neuen Pump-
track-Strecke.

Variante 1, PARKITECT®

Variante 2, PARKITECT®

Variante 3, PARKITECT®
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Berichte aus den Sitzungen

Amtliche Bekanntmachungen

 Haupt- und Finanzausschusssitzung
vom 11.02.2026
Ersatzbeschaff ung Aufbahrungs-Kühlvitrine für Leichenhalle
In dieser Sitzung beschloss der Ausschuss einstimmig die Ersatzbe-
schaff ung der defekten und altersbedingt nicht mehr wirtschaftlich in-
standsetzbaren Aufbahrungs-Kühlvitrine in der Leichenhalle.

Stadtratssitzung vom 28.01.2026
Baugebiet Nr. 29 "An den Feldwiesen", Windsbach; BV Fa. Högner; 
Vorstellung der Eingabeplanung für den ersten Bauabschnitt
In dieser Sitzung wurde dem Plenum die Eingabeplanung für den ersten 
Bauabschnitt des Gesamtvorhabens vorgestellt und die vorgesehenen 
Maßnahmen sowie die planerischen Grundlagen erläutert. Vorgesehen 
sind das südliche Gebäude als diakonisches Quartier sowie das süd-
westliche Gebäude mit seniorengerechten Eigentumswohnungen und 
einem Stadthaus als Reihenendhaus. Der Bauantrag kann im Geneh-
migungsfreistellungsverfahren erfolgen, da die Festsetzungen des Be-
bauungsplans Nr. 29 „An den Feldwiesen“ eingehalten werden.

Realisierungswettbewerb "Sanierung Stadthalle"; Besetzung des 
Preisgerichts - Sachpreisrichter
Weiterhin beschloss der Stadtrat einstimmig die Besetzung des Preis-
gerichts für den Realisierungswettbewerb zur Sanierung der Stadthalle 
gemäß den Vorgaben der RPW 2013. Das Preisgericht besteht mehr-
heitlich aus Fachpreisrichtern mit entsprechender berufl icher Qualifi ka-
tion sowie aus Sachpreisrichtern aus dem Stadtrat und der Verwaltung. 
Vorgesehen sind sechs Fachpreisrichter und fünf Sachpreisrichter sowie 
jeweils stellvertretende Mitglieder. Mit diesem Beschluss wurde das 
Preisgericht offi  ziell für die gesamte Dauer des Wettbewerbs eingesetzt.

Kommunalwahl 2026; Festlegung des Erfrischungsgeldes
Ebenso beschloss das Gremium einstimmig, das Erfrischungsgeld für 
die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Kommunalwahl 2026 festzu-
legen: 60 € für den Einsatz am Sonntag, 08.03.2026, und 40 € für den 
Einsatz am Montag, 09.03.2026.

Nächste Sitzungstermine
Werkausschusssitzung: 11.03.2026

Alle Sitzungen fi nden in der Regel im großen 
Sitzungssaal im Rathaus statt und beginnen mit 
einem öff entlichen Teil. Die Tagesordnung zu den 
Sitzungen fi nden Sie ca. eine Woche vor Sitzungs-
beginn in den amtlichen Schaukästen sowie im 
Bürgerinformationssystem unter 
www.windsbach.de/rathaus-service/stadtrat/bu-
ergerinformationssystem

www.windsbach.de

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
 

9. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Stadt 
Windsbach
hier:  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
 zur Änderung des Flächennutzungsplans
 gem. § 2 Abs. 1 BauGB
 sowie
 Frühzeitige Unterrichtung der Öff entlichkeit
 zum Vorentwurf der Bauleitplanung
 gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in der Sitzung am 06.08.2025 
beschlossen, den wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan der Stadt Windsbach in einer Teilfl äche zu ändern. 
Die Änderung wird als 9. Änderung geführt. Sie befi ndet sich im Be-
reich des parallel in Aufstellung befi ndlichen Bebauungsplans „Lanzen
dorfer Weg“ in Veitsaurach. 

Dieser Beschluss zur Aufstellung der 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Windsbach wird hiermit gem. § 2
 Abs. 1 Satz 2 BauGB amtlich bekanntgemacht. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die Grund-
stücke mit den Fl. Nrn. 714, 377, 378, 378/1, 380/3 und 382, je-
weils Gemarkung Veitsaurach.

Übersichtslageplan zum Ort der 9. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan 

(© Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung 2025)

Mit der vorliegenden 9. Änderung des Flächennutzungsplans soll im 
Änderungsbereich die städtebaulich geordnete Entwicklung von Wohn-
baufl ächen, gemischte Baufl ächen sowie Grünfl ächen im Norden von 
Veitsaurach, einem Stadtteil von Windsbach, planerisch ermöglicht 
werden. Der Umgriff  der Änderung des Flächennutzungsplans um-
fasst eine Fläche von ca. 1,5 Hektar und befi ndet sich am Nordrand 
von Veitsaurach, einem Stadtteil von Windsbach.

Der Änderungsbereich wird umgrenzt:
im Osten: durch die Gemeindeverbindungsstraße
  von Veitsaurach nach Lanzendorf
im Süden: durch die Siedlungsfl ächen von Veitsaurach
im Westen: durch landwirtschaftliche Flächen
im Norden: durch landwirtschaftliche Flächen

Variante 4, PARKITECT®
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Zeichnerisch stellt sich die Änderung des Flächennutzungsplans wie 
folgt dar:

(© Kartengrundlag: Bayerische Vermessungsverwaltung 2025)

Der Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans mit in-
tegriertem Landschaftsplan wurden erstellt und ist, bestehend aus 
Planblatt mit zeichnerischen Darstellungen, Vorentwurf der Begrün-
dung sowie Vorentwurf des Umweltberichtes, gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
in der Zeit vom

16.03.2026 bis 22.04.2026

im Internet auf der Homepage der Stadt Windsbach unter www.

windsbach.de > Rubrik Leben & Wohnen > Bauen > Bebauungs-

pläne veröff entlicht und kann dort eingesehen werden. 

Ergänzend kann der Flächennutzungsplan auch im Rathaus der 
Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach, während der 
allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag 08.00 – 12.30 Uhr 
sowie Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 – 18.00 
Uhr) von jedermann eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich in elektronischer Form (poststelle@windsbach.de) 
oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus der Stadt Windsbach, 
Hauptstraße 15, 91575 Windsbach vorgebracht werden. 

Den berufstätigen Bürgern wird dies, nach vorheriger Terminabspra-
che (Tel. 09871/6701-0), auch außerhalb der allgemeinen Dienststun-
den ermöglicht. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öff entlich ausliegt.

 Die in den Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplans benannten 
Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und technischen Baubestimmun-
gen können zusammen mit den Unterlagen des Flächennutzungsplans 
in den Räumen des Rathauses der Stadt Windsbach, Hauptstr. 15, 
91575 Windsbach während der allgemeinen Öff nungszeiten eingese-
hen werden und bei Bedarf erläutert werden. 

Zeitgleich mit der frühzeitigen Unterrichtung der Öff entlichkeit erfolgt 
die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öff entli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch diese Planungen berührt 
werden können, gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 
Die Ergebnisse dieser frühzeitigen Beteiligung werden anschließend in 
öff entlicher Sitzung des Stadtrates erörtert und abgewogen.

Windsbach, den 06.03.2026

gez.
Matthias Seitz
Erster Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
Aufstellung des Bebauungsplans
mit integriertem Grünordnungsplan für den 
Bebauungsplans „Lanzendorfer Weg“ in 
Veitsaurach
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
 gem. § 2 Abs. 1 BauGB
 sowie
 Frühzeitige Unterrichtung der Öff entlichkeit
 zum Vorentwurf der Bauleitplanung
 gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 
beschlossen, den Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
„Lanzendorfer Weg“ in Veitsaurach aufzustellen. 

Es wurde in der Sitzung des Stadtrates am 06.08.2025 der Vorentwurf 
der des Bebauungsplans gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Un-
terrichtung der Öff entlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Dieser Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans mit in-
tegriertem Grünordnungsplan „Lanzendorfer Weg“ wird hier-
mit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB amtlich bekanntgemacht. 

Das Planungsgebiet umfasst das Grundstück mit der Flurstück-
nummer 714 und eine Teilfl äche des Grundstücks mit der Flur-
nummer 715, jeweils Gemarkung Veitsaurach zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Bebauungsplans.

Das Plangebiet ist wie folgt im Stadtgebiet verortet:

Übersichtslageplan zur Lage des Bebauungsplans mit integriertem Grün-
ordnungsplan 

„Lanzendorfer Weg" im Stadtgebiet, ohne Maßstab 
(© Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung 2025)
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die bauplanungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur städtebaulich geordneten Entwicklung von 
Wohnbaufl ächen ermöglicht werden. Der Umgriff  des Bebauungsplans 
umfasst eine Fläche von ca. 0,6 Hektar und befi ndet sich am Nordrand 
von Veitsaurach, einem Stadtteil von Windsbach.

Das Gebiet wird umgrenzt:
im Osten: durch die Gemeindeverbindungsstraße
  von Veitsaurach nach Lanzendorf
im Süden: durch die Siedlungsfl ächen von Veitsaurach
im Westen: durch landwirtschaftliche Flächen
im Norden: durch landwirtschaftliche Flächen

Die Planungsabsichten stellen sich zeichnerisch wie folgt dar:

(© Kartengrundlag: Bayerische Vermessungsverwaltung 2025)

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünord-
nungsplan „Lanzendorfer Weg“ wurde erstellt und ist, bestehend 
aus Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen, Satzung mit text-
lichen Festsetzungen, Vorentwurf der Begründung sowie Vorent-
wurf des Umweltberichtes und den weiteren Anlagen gem. § 3 Abs. 
1 BauGB in der Zeit vom

16.03.2026 bis 22.04.2026

im Internet auf der Homepage der Stadt Windsbach unter www.

windsbach.de > Rubrik Leben & Wohnen > Bauen > Bebauungs-

pläne veröff entlicht und kann dort eingesehen werden. 

Ergänzend kann der Bebauungsplan auch im Rathaus der Stadt 
Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach, während der all-
gemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag 08.00 – 12.30 Uhr 
sowie Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 – 18.00 
Uhr) von jedermann eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich in elektronischer Form (poststelle@windsbach.de) 
oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus der Stadt Windsbach, 
Hauptstraße 15, 91575 Windsbach vorgebracht werden. 

Den berufstätigen Bürgern wird dies, nach vorheriger Terminabspra-
che (Tel. 09871/6701-0), auch außerhalb der allgemeinen Dienststun-
den ermöglicht. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öff entlich ausliegt.

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen 
(insb. DIN-Normen) und technischen Baubestimmungen können zu-
sammen mit den Unterlagen des Bebauungsplans in den Räumen des 
Rathauses der Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach 
während der allgemeinen Öff nungszeiten eingesehen werden und bei 
Bedarf erläutert werden. 

Zeitgleich mit der frühzeitigen Unterrichtung der Öff entlichkeit erfolgt 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öff entlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch 
diese Planungen berührt werden können. 

Die Ergebnisse dieser frühzeitigen Beteiligung werden anschließend in 
öff entlicher Sitzung des Stadtrates erörtert und abgewogen.

Windsbach, den 06.03.2026

gez.
Matthias Seitz
Erster Bürgermeister

Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Reckenberg Gruppe
Die Verbandsversammlung der Reckenberg-Gruppe hat am 03.12.2025 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Die Sat-
zung wurde vom Landratsamt - soweit erforderlich- rechtsaufsichtlich ge-
nehmigt und im Amtsblatt des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen 
Nr. 5 vom 31.01.2026 unter der Nummer 15 amtlich bekanntgemacht. 
Die Haushaltsatzung liegt in der Geschäftsstelle der Reckenberg-Grup-
pe, Reutbergstr. 34, 91710 Gunzenhausen auf und kann während der 
Dienstzeit eingesehen werden. Ebenso fi nden Sie die Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 auf der Homepage 
der Reckenberg-Gruppe unter www.reckenberg-gruppe.de.
Gunzenhausen, 11.02.2026
Reckenberg-Gruppe
gez. Christof Lautner, Werkleiter

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 
51/52 vom 19.12.2008) 
Folgende Übung wurde angemeldet: 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum: 01.04.2026 – 30.04.2026 
Besonderheiten: keine 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschäden möglichst 
zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff . III Nr. 3 der 
obengenannten Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. 
Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzansprüchen 
bei Manöverschäden wird auf das Handblatt der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürn-
berg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 0911/99261-0, Fax: 
0911/99261-185, hingewiesen. Die Handblätter können dort angefor-
dert werden.

www.windsbach.de
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Westbayernring: 380-kV Ersatz- und Parallelneubau zwischen Rai-
tersaich, Ingolstadt und Sittling 

Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH 
Ankündigung von Kartierungsarbeiten in der Stadt Windsbach 
vom 23. März bis 30. November 2026

Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber in der Region plant die 
TenneT TSO GmbH den Bau der neuen 380-Kilovolt (kV)-Leitung von 
Raitersaich über den Raum Ingolstadt nach Sittling als Ersatz- bzw. 
Parallelneubau.

Für den geplanten Ersatz- und Parallelneubau sind Aktivitäten zur Beob-
achtung und Erfassung (Kartierung) der raumordnerischen und umwelt-
fachlichen Situation geplant. Ab März 2026 bis voraussichtlich November 
2026 fi nden entlang der Bestandsleitung sowie im erweiterten Such-
raum nordöstlich von Ingolstadt weitere Kartierungsar-beiten statt. Die 
dafür notwendigen Begehungen erfolgen je nach Vegetationszeit und 
Witterungsbedingungen. Ziel der Kartierungsarbeiten ist die Gewinnung 
von Erkenntnissen zum Umweltschutz, die anschließend zur möglichst 
umweltfreundlichen Planung des Projekts genutzt werden.
 
Allgemeine Informationen zu Kartierungsar-beiten im Rahmen von 
TenneT-Projekten 

Zielsetzung 
TenneT führt im Rahmen der jeweiligen Genehmigungsverfahrens 
Kartierungen als Vorarbeiten durch. Durch die Kartierungen werden 
Landschafts- und Habitatstrukturen in einem defi nierten Gebiet auf so-
genannten Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräume hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz bewertet werden 
können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf Grundstücken, die 
von möglichen Trassenkorridoren betroff en sind. Um ein landschafts-
ökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe von Me-
thoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben werden 
und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbezogenen 
Daten dienen. 

Ort und Zeit der geplanten Maßnahmen 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Leb-
enszyklen der Flora und Fauna und hängt auch von äußeren Umstän-
den wie der Witterung ab. Dieser kann sich daher kurzfristig ändern.
 
Zu beachten ist, dass nicht alle Flurstücke innerhalb des Untersu-
chungsraums von jeder Kartierungsmethode betroff en sind. Vielmehr 
fi nden auf den einzelnen Flurstücken für den dort speziell vorgefun-
denen Lebens- und Naturraum angepasste Kartierungen statt. Für 
die Kartierungen müssen unter Umständen nicht nur landwirt-schaft-
liche, private und öff entliche Wege begangen, sondern in Einzelfäl-
len auch private Grundstücke betreten werden. Der zeitliche Umfang 
der einzelnen Kartierungen ist artspezifi sch und beträgt zwischen 15 
Minuten und mehreren Stunden. Teilweise müssen die Kartierungen 
wiederholt werden, das heißt, es erfolgen mehrere Begehungen. Soll-
ten für einzelne Maßnahmen Kartierhilfen nötig sein, so verbleiben 
diese ggf. über einen längeren Zeitraum auf den Flächen und werden 
regelmäßig kontrolliert. Die nachfolgend genannten Kartierungen kön-
nen jeweils in zeitlichem Abstand zueinander stattfi nden. Das heißt: 
Es ist möglich, dass auf einzelnen Flurstücken im Untersuchungsraum 
nur ein Teil dieser Kartierungen durchgeführt wird oder dass die Gr-
undstücke mehrfach betreten werden müssen. 

Art und Umfang der bevorstehenden konkreten Voruntersuchungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. der Ar-
tengruppe, die kartiert werden soll. Folgende Kartierungsmaßnahmen 
werden mit vorliegendem Schreiben ortsüblich bekanntgemacht:

Revierkartierung von Brutvögeln, inkl. Feldvögel 
und Eulen – Begehungen (März bis Ende August) 
Ziel der Methode ist das Erfassen aller im Unter-suchungsraum brü-
tenden Vogelarten. Die Begehung erfolgt teilweise abends und nachts, 
z.B. zur Kartierung von Eulen, in der freien Landschaft soweit möglich 
entlang von Wegen oder Nutzungsgrenzen. In Einzelfällen kann eine 
Betretung der Flächen erforderlich werden. Hausgärten, Hofstellen etc. 
müssen nicht betreten werden. 

Haselmäuse – Begehungen und Ausbringung von Tubes (März 
bis November) 
Zur Kartierung von Haselmäusen erfolgt auf einzelnen Flächen die Aus-
bringung von Niströhren (Tubes) in Bereich von Wald- und Gehölzen, 
um gegebenenfalls den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus 
zu erbringen. Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß 
begangen, um möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu 
fi nden. Dort werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen be-
festigt in denen Haselmäuse ihre Nester bauen können. 

Fledermäusen – Transektbegehungen und Ausbringung von Horch-
boxen (April bis Oktober) 
Zum Nachweis von Fledermausarten werden im Bereich von Wäldern 
und Gehölzen Horchboxen (sog. Batcoder, Fledermausdetektoren) aus-
gebracht, mit denen Fledermausrufe aufgezeichnet werden und an-
schließend einzelne Fledermausarten identifi ziert werden können. In 
denselben Bereichen fi nden bei Bedarf entlang von Wegen nächtliche 
Begehungen statt. 

Tagfalter – Begehung (Juni bis August) 
Die Flächen werden zu Fuß begangen. Dabei werden zunächst die 
Futter- bzw. Nahrungspfl anzen der Raupen der jeweiligen Tagfalterar-
ten erfasst. In späteren Begehungen erfolgt der Nachweis adulter Tiere 
anhand von Sichtbeobachtungen.
 
Rechtliche Grundlage 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 
1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der betroff enen 
Grundstücke verpfl ichtet, die zur Vorbereitung der Planung des Vorha-
bens notwendigen Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersu-
chungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Träger des Vorhabens 
oder von ihm Beauftragten zu dulden. Mit dieser ortsüblichen Bekannt-
machung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
Flurschäden können bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden 
keine Maschinen eingesetzt; es handelt sich um Begehungen zu Fuß 
oder Befahrungen öff entlicher Wege. Sollte es dennoch zu Schäden 
kommen, bitten wir um Benachrichtigung 

Beauftragte Unternehmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch die 
Büros Dr. Schober Gesellschaft für Landschaftsplanung mbH und TNL 
Energie GmbH (bzw. beauftragten Drittunternehmen).

Ansprechpartner 
Für Fragen zum Projekt, den geplanten Maßnahmen sowie Mittei-
lungen steht Ihnen unser Bürgerreferent zur Verfügung:
 
Wolfgang Weinseis 

T +49 (0) 921 50740-7382 
M +49 (0)174 780 2861 

E-Mail: Wolfgang.Weinseis@tennet.eu 

Weitere Informationen 
Mehr zu den Hintergründen, Zielen und Maßnahmen im Rahmen 
des Westbayernrings fi nden Sie auf unserer Projektwebsite 

https://www.tennet.eu/de/projekte/westbayernring 

Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 

Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden

www.windsbach.de
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Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern 
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und Sonn-
wendfeuerplätzen zur Pfl ege des Brauchtums fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht. 
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Oster Sa., bis Oster Mo., 
abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr angezündet 
werden und muss um 24.00 Uhr vollstädig abgebrannt oder gelöscht sein. 
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der Tier- und 
Pfl anzenwelt und Gefahren für die öff entliche Sicherheit und Ordnung 

entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen solcher Feuer jedoch fol-
gende Punkte zu beachten: 
1. Als Brennstoff  darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmaterial verwen-
det werden. Zum Anzünden des Feuers dürfen keine Brandbeschleuni-
ger genutzt werden. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden. Die Brennma-
terialien dürfen frühestens zwei Wochen vor dem Abbrenntag ange-
liefert werden. 
2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetationsarmen 
Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu achten, dass sich in der 
näheren Umgebung keine geschützten Biotope befi nden. 
3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und Vögeln 
eine willkommene Deckung, Behausung sowie je nach Jahreszeit und 
Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst 
unmittelbar vor dem Abbrennen zusammengetragen und aufgeschich-
tet werden. Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 
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Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind schonend 
in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen. 
4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 Abs.1 
Verordnung über die Verhütung von Bränden – VVB –). Zudem ist das 
Verbrennen nur außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 Bayerische Pfl an-
zenabfall-Verordnung (Pfl AbfV). In diesem Zusammenhang wird auch 
auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 Pfl AbfV hingewiesen. 
Off ene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernun-
gen eingehalten werden: 
- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG) 
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoff en (§ 4 Abs. 1, Satz 
2 VVB) 
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren 
Stoff en (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB) 
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoff en (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB). 
Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger 
als 100 m davon eine off ene Feuerstätte zu errichten oder zu betrei-
ben, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde (Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Einvernehmen mit 
dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). 
Bei geringeren Entfernungen als 100 m von leicht entzündbaren Stof-
fen und 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stof-
fen und sonstigen brennbaren Stoff en ist eine Ausnahmegenehmigung 
der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich. 
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwendfeuers 
zu unterlassen. Darüber hinaus ist Feuer bei starkem Wind zu löschen 
(§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 VVB). Feuer und Glut müssen beim Ver-
lassen der Feuerstelle erloschen sein. 
5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brennma-
terialien unverzüglich zu beseitigen und einer geordneten Entsorgung 
zuzuführen. Die Entsorgung hat über Deponien der Deponieklasse I 
– DK I – (z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienst-feld, 91589 
Aurach) zu erfolgen. 
6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemein-
deverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grundstückseigentümers 
muss vorliegen). 
7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen 
(z.B. Befreiung für Landschaftsschutzgebiete). Soweit während des 
Abbrennens des Osterfeuers alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine Gestattung nach § 
12 Gaststättengesetz (GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu bean-
tragen. Sollen ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen 
verkauft werden, ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur des 
Landratsamtes Ansbach anzuzeigen. 
8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich bekannt-
zumachen. 
9. Hinweise: 
Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers (Brandstiftung) 
außerhalb der o.g. Zeiten kann eine Straftat darstellen, die nach §§ 306 
ff . StGB mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann. 

Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vorzeitigen Abbren-
nen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) werden dem Verursacher in 
Rechnung gestellt. 

Ansbach, 29.01.2026 
LANDRATSAMT ANSBACH 
Gez. 
Dr. Jürgen Ludwig 
Landrat

Landrat würdigt jahrzehntelangen Einsatz für 
Kirche und Gesellschaft
Landrat Dr. Jürgen Ludwig hat zwei besonders engagierte Persönlich-
keiten aus dem Landkreis Ansbach ausgezeichnet. Irmgard Kamke 
aus Veitsaurach (Stadt Windsbach) und Josef Wahler aus Herrieden 
erhielten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für 
Verdienste im Ehrenamt. „Sie haben sich bewährt für sehr lange Zeit. 
Sie haben von innen heraus eine feste Überzeugung, die sie über viele 
Jahrzehnte getragen hat und noch immer trägt. Es ist schön, dass wir 
solche Leistungen würdigen können. Sie haben einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, dass es in ihrer Heimat die Lebensqualität gibt, 
die unseren Landkreis auszeichnet. Und sie stehen stellvertretend für 
sehr viele“, sagte der Landrat.

Irmgard Kamke hat sich jahrzehntelang in der kirchlichen Arbeit enga-
giert. Sie war von 1971 bis Ende 2024 – insgesamt 54 Jahre – Mitglied 
der Kirchenverwaltung Veitsaurach und ist seit 1988 bis heute als Kir-
chenpfl egerin tätig. In dieser Funktion verantwortet sie unter anderem 
die Finanzverwaltung sowie die Betreuung der kirchlichen Gebäude. 
Darüber hinaus engagiert sie sich als Lektorin, im Frauenbund und bei 
der DJK Veitsaurach. Ihr Wirken ist geprägt von großer Verlässlichkeit, 
Fachkenntnis und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Pfarrei und Gemeinde. Pfarrer Hans-Josef Peters hatte die Ehrung an-
geregt. Er beschrieb die Geehrte als selbstlos, loyal und kompetent. 
Mit 90 Jahren sei sie noch immer stets engagiert. „Der Glaube ist das 
Fundament ihres Lebens.“ Bürgermeister Matthias Seitz nannte Irm-
gard Kamke ein Paradebeispiel für das Ehrenamt, sie habe den Orts-
teil in vielen Bereichen nach vorne gebracht. Die Geehrte widmete die 
Auszeichnung ihrem verstorbenen Mann. Er habe ihr die Freizeit er-
möglicht, um diese Ehrenämter auszufüllen. „Ich bin ja noch im Ein-
satz“, sagte Irmgard Kamke.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Josef Wahler aus Herrieden für sein 
außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement in Kirche und Gesell-
schaft. Er ist seit 1966 Mitglied der Kolpingsfamilie Herrieden, war dort 
lange Vorstandsmitglied und leitete von 1976 bis 2025 die von ihm in-
itiierte Altpapier- und Altkleidersammlung. Unter seiner Verantwortung 
wurden über Jahrzehnte hinweg mehrere tausend Tonnen Sammelgut 
erfasst und ein Reinerlös von mehr als 516.000 Euro an rund 40 Emp-
fänger für soziale, karitative und kirchliche Zwecke erzielt. Nach der 
50. Sammlung im Jahr 2025 gab Josef Wahler die Leitung ab. Zudem 
war er viele Jahre in der Kirchenverwaltung der Katholischen Pfarrei 
St. Vitus und St. Deocar Herrieden tätig und engagiert sich seit 2003 
als Kassenprüfer des Fördervereins der Stiftbasilika. Für sein Wirken 
wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Bür-
germedaille der Stadt Herrieden, welche die Ehrung angeregt hatte. 
Bürgermeisterin Dorina Jechnerer sagte, Josef Wahler sei ein richti-
ger Aktivposten. Die Sammlung sei das Leuchtturmprojekt seines En-
gagements. „Ich habe großen Respekt vor Ihrer Lebensleistung!“, so 
die Bürgermeisterin.

Mit der Ehrung ist auch die lebenslänglich gültige Goldene Ehrenamtskarte 
verbunden. Landrat Dr. Jürgen Ludwig nannte die Geehrten „beeindru-
ckende Beispiele für gelebte Verantwortung, Ausdauer und Gemein-
sinn“ und dankte ihnen für ihren langjährigen uneigennützigen Einsatz 
zum Wohl der Gesellschaft.

Landrat Dr. Ludwig (links) hat Irmgard Kamke (Zweite von links) und 
Josef Wahler (Dritter von rechts, mit Ehefrau Hilde) das Ehrenzei-

chen des Bayerischen Ministerpräsidenten übergeben. Zu den Gra-
tulanten zählten (von links) Bürgermeister Matthias Seitz, Pfarrer 

Hans-Josef Peters und Bürgermeisterin Dorina Jechnerer.
Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

www.windsbach.de
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Mobile Problemabfallsammlung im Landkreis 
Ansbach – Wichtige Hinweise für eine siche-
re und reibungslose Anlieferung
Für die Abgabe von Problemabfällen, die bei der mobilen Problemab-
fallsammlung entsorgt werden sollen, gelten wichtige Regelungen und 
Verhaltenshinweise, die sowohl der Sicherheit der Beteiligten als auch 
einem geordneten Ablauf der Sammlung dienen.

Die Anlieferung von Problemabfällen ist ausschließlich Bürgerinnen und 
Bürgern des Landkreises Ansbach vorbehalten, die an die Abfallentsor-
gung des Landkreises angeschlossen sind. Die Kosten für die Entsor-
gung werden über die Abfallgebühren getragen. Vor dem Besuch der 
mobilen Sammlung sollten sich Anliefernde darüber informieren, ob der 
jeweilige Problemabfall angenommen wird. Hierfür steht das Abfall-ABC 
auf der Internetseite des Landkreises Ansbach unter www.landkreis-
ansbach.de zur Verfügung. Bei einzelnen Abfällen sind dort auch Men-
genbegrenzungen aufgeführt. Pro Anlieferfahrzeug und Sammlungstag 
dürfen maximal haushaltsübliche Mengen abgegeben werden. Diese 
entsprechen dem Volumen von bis zu zwei Wäschekörben. Zusätzlich 
können bis zu fünf Eimer fl üssige Wandfarbe angeliefert werden. Feste 
Farbreste sind über den Restabfall zu entsorgen.

Am Sammelplatz ist darauf zu achten, dass Containerstandplätze sowie 
Zufahrten für die Entsorgungsfahrzeuge freigehalten werden. Da bei 
jeder Sammlung drei Lkw im Einsatz sind, wird entsprechend Platz be-
nötigt. Sollte es zu Wartezeiten kommen, sind Anliefernde gebeten, Ab-
stand zu halten, damit die Fahrzeuge problemlos rangieren können. 
Die Anlieferung erfolgt nach Möglichkeit im Einbahnstraßensystem. Es 
ist zwingend erforderlich, eine Warteschlange zu bilden und im Fahr-
zeug sitzen zu bleiben. Ein vorzeitiges Aussteigen oder Weitergehen 
zu Fuß beschleunigt den Ablauf nicht. Auch Anliefernde zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad müssen sich in die Warteschlange einreihen und be-
sonders auf ihre eigene Sicherheit achten. Problemabfälle dürfen kei-
nesfalls vor dem Eintreff en der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. 
Austretende Chemikalien können Mensch und Umwelt gefährden. Die 
Abfälle sind bis zur Auff orderung durch das Fachpersonal bei sich zu 
behalten. Die Produkte müssen in der Originalverpackung angeliefert 
werden. Substanzen dürfen nicht miteinander vermischt werden, um 
gefährliche chemische Reaktionen zu vermeiden. Die Anlieferung hat 
in stabilen Kisten, Kartons oder verschlossenen Kanistern zu erfolgen.

Der Landkreis Ansbach bittet alle Anliefernden, die Anweisungen des 
Personals vor Ort unbedingt zu befolgen. Nur so kann eine sichere, 
umweltgerechte und zügige Entsorgung gewährleistet werden

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis und 
in der Stadt Ansbach 
Ihr Vorschulkind/Schulkind braucht Unterstützung, um erfolgreich lernen 
zu können? Sie als Eltern sind sich unsicher, welche Angebote der För-
derung es im schulischen Rahmen gibt? Was sind unsere Möglichkei-
ten und Rechte? Was ist eine Schulbegleitung?  Die Beratungsstelle 
Inklusion am staatlichen Schulamt Ansbach bietet Eltern, aber auch 
Lehrkräften, Hilfe bei der Entscheidungsfi ndung. Ratsuchende können 
sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei über mögliche Lernorte 
und alle damit zusammenhängenden Fragen informieren. Lehrkräfte 
aus Regel- und Förderschule beraten im Team. Auch im weiteren Ver-
lauf unterstützt die Beratungsstelle bei der Umsetzung der inklusiven 
Beschulung, wenn dies gewünscht wird.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer und 
Frau Göppel, sind per Email: inklusion@landratsamt-ansbach.de oder 
telefonisch ( Mo., s von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 für Rat-
suchende erreichbar.

Wirtschaftsförderung startet neues Format: 
UnternehmerSchule
Auch Gründen will gelernt sein. Ob Existenzgründung 
oder der Weg in die Selbständigkeit: Unternehme-
rischer Erfolg beginnt mit einer guten Vorbereitung. 
Die UnternehmerSchule der Wirtschaftsförderung am 
Landratsamt Ansbach bietet Gründungsinteressierten 
von März bis Mai 2026 eine kostenfreie, sechsteili-
ge Seminarreihe rund um Gründung und Unterneh-

mertum. Gemeinsam mit erfahrenen Experten erhalten die Teilnehmer 
praxisnahes Wissen, Feedback zum Geschäftskonzept und konkrete 
Unterstützung für ihr Vorhaben. Ergänzend werden Einzelberatungen 
zur Vertiefung angeboten. Eine gute Gelegenheit zum Netzwerken mit 
Gründern, Multiplikatoren und Fachleuten! Weitere Informationen gibt 
es per QR-Code (siehe Anhang) und unter www.landkreis-ansbach.de 
(Suchbegriff  „UnternehmerSchule“).

3. Energiedialog im Landkreis Ansbach

Zum „3. Energiedialog“ lädt das Klimaschutzmanage ment 
am Landratsamt Ansbach interessierte Gebäude eigentümer 
ein. Themen sind unter anderem Wärmenetze, Heim-
Energiemanagementsysteme, PV-Anlagen nach EEG-
Förderende und Dachbegrünungen. 
Wann: Mo., 9. März 2026, 17:45 bis 20:45 Uhr 
Wo: Fachzentrum für Energie & Landtechnik in Triesdorf, 

 

Jungbaumpflege und Pflanzung - Mitmachkurs 

Obstbaum gepflanzt? Wie geht es weiter - auf was kommt es in den ersten Jahren 

an? Alles rund ums Thema Pflanzung, 

Baumscheibenpflege, Anstrich, 

Anbindung, Verbissschutz und 

Erziehungsschnitt 

Wann?: 11. April 2026, 9 Uhr  

Wo?: Gemeindefläche Weihenzell 

Richtung Beuttellohe vor Ortseingang,  

Veranstalter: Landkreis Ansbach, 

Kreisfach- und Streuobstberatung,    

in Zusammenarbeit mit OGV und 

Gemeinde Weihenzell 

Kosten: für die Teilnehmer kostenlos 

Falls vorhanden: Hacke und Baumschere mitbringen 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme - gerne einfach vorbeikommen! 

Die Aktion wird gefördert über das Projekt Zukunft.Streuobst II 

Kontakt: 
Streuobstberatung Landkreis Ansbach, Enzner, 0981/468 4402  

maria.enzner@landratsamt-ansbach.de 

 

 

3. ENERGIEDIALOG

Montag, 

9. März 2026

17:45 – 20:45 Uhr

im Fachzentrum für 

Energie & Landtechnik

in TRIESDORF

Anmeldung: Landratsamt Ansbach, LR3 Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz

Crailsheimstr. 1 · 91522 Ansbach · Telefon 0981 468-1030 · lena.navarro@landratsamt-ansbach.de

www.landkreis-ansbach.de  (      3. Energiedialog)

Montag, 

Für interessierte Gebäudeeigentümer 

im Landkreis Ansbach
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Seckendorff straße 2, Triesdorf, 91746 Weidenbach
Anmeldung: www.landkreis-ansbach.de (Suchbegriff  „3. Energiedialog“) 
oder Tel. 0981 468-1030

Offi  zieller Startschuss für „Region der
Lebensretter“

Drückten den Startknopf für die „Region der Lebensretter“ (von links): 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Oberbürgermeister Thomas Deff ner, 

Markus Seegert von der Integrierten Leitstelle, Landrat Dr. Christian 
von Dobschütz und Dr. Judith Joos.

Mit dem offi  ziellen Startschuss der „Region der Lebensretter“ ist im 
westlichen Mittelfranken ein neues Kapitel in der Notfallversorgung der 
Bevölkerung eingeläutet worden. Ab sofort können über die App qualifi -
zierte Ersthelfer alarmiert werden, die einem Patienten mit Herzstillstand 
am nächsten sind. „Das Projekt ist ein Meilenstein im rettungsdienst-
lichen Geschehen – ein Vorhaben, das sehr vielen Menschen helfen 
kann, das aber auch auf die Unterstützung durch viele Menschen an-
gewiesen ist“, betonte Landrat Dr. Jürgen Ludwig beim Auftakt. Initiiert 
wurde das Projekt vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung Ansbach, dessen Vorsitzender Dr. Ludwig ist und dem 
die Landkreise Ansbach und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim sowie die 
Stadt Ansbach angehören. 

Ziel sei es, Leben zu retten, wo jede Minute zählt, führte der Landrat 
aus: „Menschen in Not sind darauf angewiesen, dass der Rettungsdienst 
zur Hilfe eilt. Doch gerade bei Herzinfarkten überleben bislang nur rund 
zehn Prozent der Betroff enen. Genau hier setzen wir an.“ Das System 
sei vernetzt, lernfähig und off en für neue Entwicklungen, es beinhalte 
beispielsweise auch ein Verzeichnis von öff entlich verfügbaren Defi b-
rillatoren. „Ich bin unglaublich dankbar, dass das Ganze auf so frucht-
baren Boden fällt. Über 400 Freiwillige haben sich bereits registriert 
und lassen sich rund um die Uhr alarmieren. Das zeigt, dass unsere 
Bevölkerung bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, so Dr. Ludwig.

Herzstück des Projekts ist eine digitale Alarmierungsplattform. Wer als 
Ersthelfer den Einsatz annimmt, wird über die App direkt an den Ein-
satzort geführt. Anhand des ausgewählten Verkehrsmittels berechnet 
die App auch die voraussichtliche Eintreff zeit und weist den alarmier-
ten Helfern Aufgaben zu, etwa Herzdruckmassage, Defi brillator Holen 
oder Bereitstehen für den bald eintreff enden Rettungsdienst.

Wie Dr. Judith Joos, Geschäftsführerin des Vereins „Region der Le-
bensretter“ mit Sitz in Freiburg, erklärte, wurde das Konzept dort 2017 
gestartet. Die durchschnittliche Eintreff zeit der Ersthelfer betrage nur 
etwas mehr als drei Minuten. Mittlerweile sind deutschlandweit rund 
45.000 Freiwillige Teil des Netzwerks, das sich von Baden-Württem-
berg und Bayern aus weiter ausbreitet.

Auch aus Sicht der Integrierten Leitstelle ist das Projekt ein wichtiger 
Fortschritt. Stellvertretender Leiter Markus Seegert sprach von einer 
„großen Herausforderung angesichts des weitläufi gen Einsatzgebiets 
vom Steigerwald bis zum Hesselberg“. Allein auf den Rettungswagen 
zu warten, reiche nicht aus. Wichtig seien deshalb auch die telefoni-
sche Anleitung von Anrufern zur Reanimation und die Einbindung der 

Feuerwehren in die Erstmaßnahmen. „Die App ist der perfekte Lücken-
schluss zwischen Laien und Profi s. Je mehr Menschen sich registrieren, 
desto besser funktioniert das System“, appellierte Seegert.

Auch die Politik unterstützt das Vorhaben geschlossen. Ansbachs Ober-
bürgermeister Thomas Deff ner nannte den Beitritt des Zweckverbands 
eine „klasse Sache“. Er betonte, wie wichtig es sei, die Hemmschwelle 
zur Ersten Hilfe in der Bevölkerung abzubauen. „Jeder kann helfen – 
darauf muss es hinauslaufen.“ Dr. Christian von Dobschütz, Landrat des 
Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, erinnerte daran, dass der 
Impuls zur Teilnahme bereits 2024 aus dem Neustädter Stadtrat kam. 
„Jetzt gilt es, aktiv Werbung zu machen – etwa bei den Feuerwehren.“ 
Er regte an, künftig auch Rufbusse mit Defi brillatoren auszustatten: „So 
hätten wir nicht nur stationäre, sondern auch mobile Lebensretter im 
Einsatz.“ Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Dein Tag, Dein Weg! – Girls’Day und 
Boys’Day am 23. April 2026

Teilnehmende Unternehmen und Jugendliche gesucht!
Unter dem Motto „Dein Tag, Dein Weg!“ fi nden die bundesweiten Ak-
tionstage am Do., 23. April 2026, statt und eröff nen Jugendlichen kli-
scheefreie Einblicke in Berufe. Unternehmen und Einrichtungen können 
ab sofort Angebote für den Girls’Day und den Boys’Day 2026 auf der je-
weiligen Homepage einstellen – und Jugendliche sich bereits anmelden.

Der Girls’Day und der Boys’Day richten den Blick bewusst auf Berufsfel-
der, die Jugendliche bei ihrer Wahl oft ausblenden. Am Girls’Day lernen 
Teilnehmende unter anderem Berufe und Studiengänge aus Technik, 
IT, Handwerk oder Naturwissenschaften kennen. Der Boys’Day eröff net 
Einblicke in soziale, erzieherische, pfl egerische und dienstleistungsori-
entierte Tätigkeiten. Ziel ist eine Berufs- und Studienwahl, die sich an 
Interessen und Stärken orientiert – nicht an Rollenbildern.

Eine Ausstellung der Stiftung
„dein-sternenkind.org – Das 

erste und das letzte Bild“

Begleitung von Familien 

beim Verlust während oder 

kurz nach der Geburt.

AUSSTELLUNG „ICH BIN ...“

Auftaktveranstaltung
19. März 2026
16:00 Uhr
Konzertsaal im Spitalhof

Dinkelsbühl
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Sonstige Nachrichten

Kindergartennachrichten

Neues aus Kernfranken
Mit ihrer Teilnahme öff nen Unternehmen und Einrichtungen jungen Men-
schen frühzeitig Türen. Sie machen Berufsbereiche sichtbar, die häufi g 
noch geschlechtsspezifi schen Stereotypen unterliegen und kommen 
selbst frühzeitig mit ihren Fachkräften der Zukunft ins Gespräch. Der 
Aktionstag bietet die Möglichkeit, Jugendlichen einen realistischen Ein-
blick in den Arbeitsalltag zu geben und Interesse für eigene Ausbil-
dungswege zu wecken. 

Unternehmen und Einrichtungen können ihre Angebote auf den Aktions-
landkarten unter www.girls-day.de und www.boys-day.de eintragen. Ju-
gendliche können dort veröff entlichte Angebote fi nden und direkt buchen. 

Die Angebote richten sich an alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer 
geschlechtlichen Identität. Entscheidend sind Neugier und Interesse 
– alle sind eingeladen, passende Angebote kennenzulernen und aus-
zuwählen.

Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage für den 
Landkreis Ansbach:
Christine Baez Delgado, Beauftragte für Chancengleichheit der Agen-
tur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, Tel. 0981-182360,
ansbach-weissenburg.bca@arbeitsagentur.de.
Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Ansbach,
Tel. 0981-4681040, tanja.peipp@landratsamt-ansbach.de

Fortbildungsangebot für Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach bietet den 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie deren Familienangehöri-
gen ein vielfältiges Angebot an Praxiskursen, Seminaren und Exkursi-
onen. Das aktuelle Angebot für den Zeitraum von Februar bis Juli 2026 
fi nden Sie hier: www.aelf-an.bayern.de/fortbildungen-wald

Praxisnahe Angebote rund um Ernährung 
und Bewegung für die Kleinsten
Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote im März rund um die Ernährung 
und Bewegung für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren und deren Be-
treuungspersonen. 
Wir treff en uns via Onlinekonferenz oder in der Landwirtschaftsschule 
in Dinkelsbühl oder Ansbach 
Dinkelsbühl Referentin Magdalena Wäger (Diätassistentin für Kinde-
rernährung) 
23.03.26 Online Vortrag Entspannt am Familientisch 19.00-20.30 Uhr 
Ansbach Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin Ernährung und Gestaltung) 
14.03.26 Praxiskurs - Schnelle Gerichte für Kleinkinder in Präsenz Land-
wirtschaftsschule Ansbach 9:00 – 12:00 Uhr 
27.03.26 Online Praxiskurs - Vegetarische Gerichte für Kleinkinder 
online 15:00 – 18:00 Uhr 
31.03.26 Praxiskurs - Kinder an die Töpfe in Präsenz Landwirtschafts-
schule Ansbach 9:00 – 12:00 Uhr 
Anmeldung 
Bis 4 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbildung.bayern.de. 
Kontakt: E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de 
Telefon 0981 8908-0

Die kommunale Allianz im Herzen Mittelfrankens

● BruckBerg 

● DietenHofen 

● HeilsBronn 

● licHtenAu 

● neuenDettelsAu 

● PetersAurAcH 

● sAcHsen B.AnsBAcH 

● WinDsBAcH  

 … D A s  s i n D  W i r :

Tanz in den Mai

14:00 bis 18:00 Uhr

 Hohenzollernhalle  
 Hei lsbronn  
 Ketteldor fer  Straße

 Musikal ische Umrahmung: 
 Roland – One -Man-Band

 Für  Ihr  leibl iches Wohl  
 ist  gesorgt.

 E i n t r i t t  f r E i !

18. April 2026

reservierungen 

 ab 16. März 2026 

unter 09872 806-251
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Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 

Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden

www.windsbach.de

Kindertagesstätte „Badstraße“
„Helau und Alaaf – die KiTa steht Kopf!“
„Konfetti und Glitzer überall“ – Der Auftakt
Es war laut, es war bunt – und es waren rundum 
lustige Tage in unserer KiTa. Mit viel Vorfreude star-
teten wir in eine fröhliche und närrische Faschingswoche. Am Montag, 
den 11.02.2026, ging es langsam los. In allen Gruppen wurde fl eißig 
gebastelt, dekoriert und vorberei-
tet. Luftschlangen schmückten die 
Räume, Fenster wurden kunterbunt 
gestaltet und überall war geschäf-
tiges Treiben zu beobachten. Hier 
und da blitzten bereits erste Kos-
tüme auf – kleine Prinzessinnen, 
mutige Superhelden oder lustige 
Tiere huschten durch die Flure. Die 
Vorfreude auf die große Feier war 
deutlich zu spüren.

„Vorhang auf – Manege frei!“ – große Faschingsfete mit Modenschau
Am Donnerstag, den 12.02.2026, war es endlich so weit: Die große Fa-
schingsparty stieg! Spiel, Spaß und jede Menge Action standen auf dem 
Programm. Bei lustigen Faschingsspielen wurde gelacht, gehüpft und 
getanzt. Das absolute Highlight des Tages war unsere Modenschau in 
der Turnhalle. Unter großem Applaus durften die Kinder ihre Kostüme 
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stolz auf dem „Laufsteg“ präsentieren. 
Ob funkelnd, furchtlos oder feder-
leicht – jedes Kostüm war einzigar-
tig und wurde gebührend gefeiert.

Nach so viel Aufregung und Bewe-
gung stärkten sich alle an einem 
reichhaltigen Buffet. An dieser Stelle 
möchten wir uns herzlich bei den 
vielen fleißigen Eltern bedanken. Mit 
viel Liebe wurden verschiedenste 
Leckereien vorbereitet, die nicht nur 
köstlich schmeckten, sondern auch 
wunderschön aussahen. Vielen Dank 
für diese großartige Unterstützung! 

„Polonaise hier, Polonaise da – die ganze KiTa ruft: Hurra!“
Am Freitag ging der Faschingsspaß 
in die zweite Runde – und diesmal 
wurde noch einmal richtig gefeiert! 
Beim Dosenwerfen wurde mit viel 
Eifer gezielt, beim Fische angeln 
konzentriert die Angel ausgeworfen 
und beim Brezelschnappen herz-
haft gelacht. Auch das klassische 
Topfschlagen durfte nicht fehlen und 
sorgte für gespannte Momente und 
fröhliches Kichern.

Ein besonderes Highlight war das 
Kinderschminken: Im Nu verwandel-
ten sich kleine Piraten, Prinzessin-
nen, Tiger und Superhelden in noch 
fantastischere Gestalten. Glitzern-
de Tattoos funkelten auf Armen und 
Wangen und brachten so manches 
Kinderauge zum Strahlen.

Und was wäre Fasching ohne eine 
ausgelassene Polonaise? Fröhlich 
schlängelte sie sich durch das ganze 
Haus – begleitet von schwungvol-
ler Musik, fröhlichem Gesang, viel 
Gelächter und jeder Menge guter 
Laune. Was für ein rundum gelunge-
ner und kunterbunter Faschingstag! 

„Im Pyjama ins Faschingsfinale“ – Der gemütliche Abschluss
Am Montag, den 16.02., klang unsere Faschingszeit mit dem traditionel-
len Schlafanzugtag auf besonders gemütliche Weise aus. Statt bunter 
Kostüme standen diesmal kuschelige Pyjamas, flauschige Hausschuhe 
und mitgebrachte Lieblingskuscheltiere im Mittelpunkt. In entspannter 
Atmosphäre wurde gespielt, gebaut, vorgelesen und natürlich viel ge-
lacht. Bei ruhiger Musik und kleinen Gemeinschaftsspielen genossen 
die Kinder das Zusammensein und ließen die aufregenden Faschings-
tage noch einmal Revue passieren.

Ein weiteres Highlight wartete zum Abschluss: Jedes Kind erhielt einen 
leckeren Faschingskrapfen, der mit großer Freude verspeist wurde. Mit 
Puderzucker auf der Nase und einem Lächeln im Gesicht schmeckte 
dieser süße Abschluss gleich doppelt so gut.
So ging eine bunte, fröhliche und ereignisreiche Woche zu Ende – mit 
vielen glücklichen Kindern, großartigen Erinnerungen, strahlenden Ge-
sichtern und ganz viel Konfetti im Herzen. 

Kindertagesstätte „Aurachstrolche“
Hurra, Hurra, der Fasching der ist endlich da,
Hurra, Hurra der Fasching der ist da.
Am liebsten mach mer Schabernack,
Erzieher ärgern nicht zu knapp.
Schwupp ist das Konfetti weg,
wer hat das wohl weggesteckt.
Hurra, …

Das war der Faschingshit der Au-
rachstrolche. Das „Gute Laune Lied“ 
oder „Hans Nasens Fahrrad“ und   
verrückte Mitmachgeschichten sorg-
ten zusammen mit lustigen Reimen 
und Fingerspielen im Morgenkreis 
für gute Laune und Heiterkeit.
Das ganze Haus war mit bunten 
Girlanden und Clowns geschmückt, 
die von den Kindern mit viel Eifer 
gebastelt wurden.
Kaum erwarten konnten die Kinder die 
Verkleidungswoche. In der Woche vor 
dem Faschingswochenende durften 
die Kinder jeden Tag verkleidet in den 
Kindergarten kommen. Besonders 
beliebt war die Schminkstation. Dort 
konnte sich jedes Kind passend zu 
seiner Verkleidung schminken lassen. 
Der „unsinnige Donnerstag“ stand 
unter dem Motto Schlafwandler Tag. 
Alle   Kinder durften im Schlafan-
zug in die Kita kommen und alles, was man für einen gemütlichen tag 
so braucht, mitbringen: ein Kuschelkissen und natürlich das allerliebs-
te Kuscheltier. Mit Spielen wie Wecker verstecken und   Wettspielen 
ging der Vormittag schnell vorbei. Als besondere Attraktion wurde zum 
Abschluss ein Laufsteg aufgebaut, auf dem jedes Kind seinen Schlaf-
anzug zeigen durfte. Zur Stärkung gab es leckere Faschingskrapfen 
für die Kleinen und Großen Aurachstrolche.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Mamas von Mia, Yara und 
Max, die mit den Kindern passend zum Motto bunte Traumfänger ge-
staltet haben.
Der Höhepunkt unseres bunten Faschingstreibens war der Rosenmon-
tag. Noch einmal konnte jedes Kind in seiner Lieblingsverkleidung in 
den Kindergarten kommen und nach Herzenslust tanzen und singen bis 
es 2027 wieder heißt: „Hurra, hurra der Fasching, der ist endlich da…“
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Kindertagesstätte „KiWi“
Fahrradbasar zum Lichtmessmarkt in der KiWi
Im Rahmen des Lichtmessmarktes fand unser zwei-
ter Fahrradbasar statt. Eine besondere Neuerung 
war in diesem Jahr der Veranstaltungsort: Erst-
mals wurde der Basar in der KiWi durchgeführt.
Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, durch das viel-
fältige Angebot zu stöbern, Fahrräder zu verkaufen oder ein passen-
des Rad zu erwerben. Der neue Standort wurde sehr gut angenommen 
und trug zu einer angenehmen, entspannten Atmosphäre bei. Es ist 
bereits geplant, auch im nächsten Jahr zum Lichtmessmarkt wieder 
einen Fahrradbasar anzubieten.

Faschingsaktion in Ansbach
Zur Faschingszeit durfte die Rotkehlchengruppe einen besonderen Aus-
flug unternehmen: Unsere Kinderpflegepraktikantin Franziska Kastner 
lud gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Mitschüler*innen ins staatl. 
beruflichen Schulzentrum Ansbach ein.
Für die Kinder wurden zwei abwechslungsreiche Aktionen vorbereitet. 
In einer bewegungsreichen Spielstunde konnten sie sich passend zum 
Faschingsthema austoben. Anschließend wurden sie kreativ und bastel-
ten bunte Faschingsmasken. Zur Auswahl standen Einhorn-, Kronen-, 
Hasen- und Löwenmasken, die mit viel Fantasie und Freude gestal-
tet wurden.
Mit einer fröhlichen Polonäse wurden wir schließlich verabschiedet. 
Der Ausflug war rundum gelungen und wird den Kindern sicher noch 
lange in Erinnerung bleiben.
Ein herzliches Dankeschön an die Schüler*innen und Praxislehrkräfte 
der K11b für die liebevolle Vorbereitung, die kreative Gestaltung und 
den herzlichen Empfang!

Faschingszeit in der KiWi – Weltreisezeit
Unter dem fröhlichen Motto „Wir feiern, tanzen, lachen weit – Faschings-
zeit ist Weltreisezeit!“ verwandelte sich die KiWi in diesem Jahr in eine 
bunte Bühne rund um die Welt.
Los ging es am Unsinnigen Donnerstag mit einem köstlichen internatio-
nalen Buffet. Unsere Familien brachten viele liebevoll zubereitete Spei-
sen passend zum Motto mit. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!
Alle Kinder und Mitarbeiterinnen kamen fantasievoll verkleidet und sorg-
ten für eine farbenfrohe Vielfalt aus aller Welt. Gemeinsam trafen wir 
uns in der Turnhalle und begaben uns auf eine spannende Reise: Wir 
gingen auf Tigerjagd, tanzten wie Kängurus und trommelten zu afrikani-
schen Rhythmen. Es wurde gelacht, getanzt und ausgelassen gefeiert.
Am Freitag bekamen wir besonderen Besuch vom Kasperle, das eben-
falls eine Reise um die Welt machte und die Kinder mit seinen Aben-
teuern begeisterte.
Den krönenden Abschluss bildete der Rosenmontag: Die Junioren-
garde aus Spalt besuchte uns und sorgte mit einem tollen Auftritt für 
strahlende Kinderaugen und große Begeisterung. Ein herzliches Dan-
keschön an die Jugendgarde sowie ihrer Trainerin und Betreuerinnen 
für diesen wunderbaren Besuch!

Natürlich durften auch die traditionellen Krapfen nicht fehlen, finanziert 
von unserem Elternbeirat. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön!
So wurde die Faschingszeit in der KiWi zu einer fröhlichen, bunten 
Weltreise, bei der Tanzen, Lachen und das gemeinsame Feiern im 
Mittelpunkt standen.

Spende vom TSV Windsbach
Große Freude herrschte auch über eine Spende des TSV Windsbach, 
der unserer Einrichtung mehrere Fußbälle überreichte.
Wir bedanken uns ganz herzlich. Die Kinder haben sich sehr darüber 
gefreut und nutzen die neuen Bälle bereits mit großer Begeisterung.

Kindertagesstätte 
„Mukki“
Bunte Faschingszeit in der Mukki
In unserer Kita herrschte während der 
Faschingszeit eine fröhliche und kun-

terbunte Stimmung. Eine ganze Woche lang durften die Kinder verklei-
det in die Kita kommen und verwandelten unsere Räume in eine Welt 
voller Prinzessinnen, Tiere, Superhelden und vieler weiterer fantasie-
voller Gestalten. Ein besonderes Highlight war der Unsinnige Donners-
tag. Dank der großartigen Unterstützung unserer Eltern konnten wir ein 
farbenfrohes Faschingsbuffet genießen. Mit viel Kreativität und Liebe 
wurden verschiedenste Leckereien vorbereitet, die wir uns gemein-
sam schmecken ließen. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die 
zu diesem gelungenen Buffet beigetragen haben. Am Freitag durften 
wir uns über hohen Besuch freuen. Das Spalter Prinzenpaar kam ge-
meinsam mit seinem Hofstaat zu uns in die Mukki. Außerdem begeis-
terten einige Mädels aus der Spalter Garde mit ihren beeindruckenden 
Kunststücken. Die Augen der Kinder leuchteten vor Staunen, beson-
ders, als sie im Anschluss gemeinsam zu drei Liedern tanzten. Vielen 
Dank an den Elternbeirat, der diese besondere Aktion für unsere Kinder 
organisiert hat. Der Endspurt des Faschings fand am Rosenmontag 
statt. Dabei durften natürlich die traditionellen Krapfen nicht fehlen. Ein 
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Schul- und Bildungsnachrichten
großes Dankeschön geht an Dominik Appold für die Spende der Krap-
fen sowie an Petra Wallmüller aus Moosbach, die für unsere Krippen-
kinder wieder extra leckere, kleine Krapfen gebacken hat. Umrahmt 
wurde die Faschingszeit von vielen lustigen Spielen wie Schokokuss-
wettessen, Brezelschnappen oder einer wilden Party im Gang. Nun 
verabschieden wir den Fasching und freuen uns auf den Frühling mit 
all seinen schönen Seiten. 

Kindertagesstätte
Villa Kunterbunt – 
Haus für Kinder
Hurra, es schneit!
Endlich hat uns der Winter mal wieder 
richtig viel Schnee und Eis beschert! 
Was für die Kinder ein großes Ver-
gnügen ist, kann für manche Tiere, 
z.B. die Vögel eine Herausforde-
rung werden. Auf schneebedeck-
tem oder gefrorenem Boden bietet 
sich ihnen kaum Nahrung. Deshalb 
haben wir bei den Eisbären beschlos-
sen, für sie ein Futterhaus aufzu-
stellen. Unsere engagierten Eltern 
sorgten sogleich für ein tollen Vo-
gelhaus zum Aufstellen mit Streu-
futter. Glücklicherweise haben wir 
einen Hobby-Ornithologen unter den 
Opas, der uns eine Futtersäule und 
Fettfutter mit Würmern selbst her-
gestellt und geschenkt hat. So ein 
Leckerbissen für die Tiere!

Es dauerte eine Weile, bis die 
Vögel diese Nahrungsquelle ent-
deckt hatten, aber schließlich konn-
ten wir bequem vom Fenster aus 
beobachten, wie sich die Vögel dort ihre Mahlzeit schmecken ließen. 
Am häufi gsten haben wir Blaumeisen und Amseln gesehen. Daraufhin 
haben wir das Lied von der kleinen Meise gesungen, zu dem es auch 
ein wunderschönes Bilderbuch gibt.
Vielen Dank an unsere Familien dafür, es macht uns Spaß, die Futter-
stellen immer wieder neu zu befüllen.

Ein weiterer großer Dank geht an die Familien von „Whisky im Hof“, die 
die spontane Idee hatten, ihren leckeren Glüh- Whisky in einer Bude 
am Windsbacher Weihnachtsmarkt anzubieten. Das war ein riesiger 
Erfolg. Ihre Einnahmen gingen als Spende an unsere Kita, sowie an 
alle anderen Windsbacher Kitas.
Ihr seid spitze!

www.windsbach.de
Folgen Sie uns auch hier

Instagram: stadtwindsbach

Facebook: Stadtverwaltung Windsbach

Grund- und Mittelschule Windsbach
Kinderfasching der Grund- und Mittelschule Windsbach
Mitte Februar fand auch in diesem Jahr wieder der tra-
ditionelle Kinderfasching der Grund- und Mittelschule 
Windsbach für die Klassen 1 bis 4 statt. Organisiert und 
geplant wurde die Veranstaltung vollständig vom engagierten Elternbeirat.
Pünktlich um 14 Uhr strömten insgesamt 185 fantasievoll maskierte 
Kinder in die Stadthalle. Die große Vielfalt an bunten und kreativen Kos-
tümen sorgte sofort für ausgelassene Faschingsstimmung. Für beste 
Unterhaltung sorgten Julia Schwarz und Helen Townson, die sich zahl-
reiche abwechslungsreiche Spiele und Aktionen für den Nachmittag 
überlegt hatten.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Viele Eltern steuer-
ten Kuchen sowie herzhafte Speisen für das reichhaltige Buff et bei, an 
dem sich die Kinder den gesamten Nachmittag bedienen konnten. Am 
Ende blieb nichts übrig, ein schönes Zeichen dafür, wie gut das Ange-
bot angenommen wurde.
Der Elternbeirat bedankt sich herzlich bei allen Helfern sowie den Eltern, 
die durch Essensspenden oder als Betreuungspersonen zum Gelingen 
dieses gelungenen Nachmittags beigetragen haben. Mit dieser großar-
tigen Unterstützung steht auch einem fröhlichen Kinderfasching 2027 
nichts im Wege.

Fotos und Text: Kathrin Haumann 

Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium 
Windsbach
Einladung zum Festkonzert
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium veranstaltet 
in diesem Jahr wieder sein traditionelles Festkonzert in der Stadthalle, 
zu dem wir Sie sehr herzlich einladen.
Die Windsbacher, das Schulorchester, die Schulchöre und die Big Band 
der Schule haben ein vielfältiges musikalisches Programm vorbereitet 
und werden für Sie einen unterhaltsamen Abend gestalten.
Das Konzert fi ndet statt am
Mi., 18. März 2026 und
Do., 19. März 2026
in der Stadthalle Windsbach 
Einlass: 18.30; Beginn: jeweils 19.00 Uhr

Sie können ab 01.03 bis 15.03. ausschließlich online kostenfrei 2 Ti-
ckets reservieren unter https://www.ticketburner.de 

Volkshochschule Windsbach
Bei Interesse an einem Kurs, melden sie Sich gerne 

online unter www.vhs-lkr-ansbach.de an. Möchten Sie 

die Anmeldung lieber persönlich durchführen, dann 

kommen Sie gerne bei uns im Rathaus EG/ Zimmer 

Nr. 02 vorbei. Die An- bzw. Abmeldung zu den ein-

zelnen Kursen muss bis spätesten 3 Tage vor Kursbeginn erfolgen. Bei 

Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 09871/6701-

41 oder per Mail katharina.halter@windsbach.de zur Verfügung. 

Weitere Infos fi nden Sie über den QR-Code oder auf www.vhs-lkr-
ansbach.de
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Vereine und Verbände

Die Verantwortung für die Inhalte und Bilder in diesem Abschnitt liegt 
bei den Vereinen und Verbänden.

HOCHSCHULE 
ANSBACH

Berufsbegleitend 
studieren am 
Campus Weißenburg

Angewandte 
Kunststofftechnik

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

hs-ansbach.de/akt

Strategisches 
Management

Bachelor of Arts (B. A.)

hs-ansbach.de/sma

Kontakt: Studienzentrum Weißenburg, Richard-Stücklen-Straße 3, 91781 Weißenburg, 09141 874669-303

Musikschule Rezat-Mönchswald e.V.
Tageskurs Tischharfe
Am Sa., 21.03.2026, veranstaltet die Musikschule 
Rezat-Mönchswald einen Tages-Schnupperkurs für 
Tischharfen. (Veehharfe oder Zauberharfe)

Beginn ist 10 Uhr bis 13 Uhr
Kursleitung: Alexander Darscht
Kosten: 40 Euro
Ort: Rentamt Windsbach
Instrumente werden für die Dauer des Kurses gestellt.

Anmeldung unter: www.musikschule-rezat-moenchswald.de

Blechmusik und Orgelklang im Münster 
Heilsbronn

Heilsbronn: Bläser der Posaunenchöre des Bläserbezirks Neuendet-

telsau-Windsbach haben sich in den Wintermonaten abends mehrmals 

zu Proben getroff en. Ziel ist ein gemeinsames Konzert am Sa., den 28. 
März 2026 um 19:00 Uhr im Münster Heilsbronn. 
Alle sind herzlich eingeladen sich mit neuen Bläserstücken auf den 
Frühling einstimmen zu lassen. Die Bläserchorleitung des Bezirks-
posaunenchors erfolgt von unseren beiden Bezirkschorleitern Henna 
Wagner und Ralf Fischer.
Ergänzt wird das Konzert durch Beiträge mit der Orgel durch KMD 
Markus Kumpf. Der Eintritt ist frei. Gerne werden Spenden für die Kir-
chenmusik in Heilsbronn entgegengenommen. 

Freiwillige Feuerwehr Brunn
Leistungsprüfung der Partnerfeu-
erwehr Brunn a.d. Pitten
Bereits zum mittlerweile fünften Mal 
legte unsere Partnerfeuerwehr aus 
Brunn a.d. Pitten (Bezirk Wiener Neu-
stadt, Niederösterreich) die bayri-
sche Leistungsprüfung „Die Gruppe 
im Löscheinsatz“ in verschiedenen Stufen ab. Erfreulicherweise konnte 
auch unser Mitglied Florian Schön seine im vergangenen Jahr verlet-
zungsbedingt versäumte Leistungsprüfung nachholen!

Folgende Kameradinnen und Kameraden waren erfolgreich:
Stephan Pichler-Holzer (Stufe 1), Gabriele Flatischler, Günter Flatisch-
ler, Lisa-Marie Schneeweis, Roman Schweifer, Tim Woldron (alle Stufe 
2), Florian Schön (Stufe 3), Philipp Auer, Andreas Gregor, Bernadette 
Pichler-Holzer (alle Stufe 5).

Wir gratulieren sehr herzlich zur bestandenen Leistungsprüfung und 
bedanken uns bei unserer Partnerwehr für die erfolgreiche, länderüber-
greifende Zusammenarbeit! Es erfüllt uns mit großem Stolz, eine solche 
Partnerfeuerwehr zu haben! Wir freuen uns schon auf die nächste ge-
meinsame Leistungsprüfung in zwei Jahren!

Text: Harald Schön / Fotos: Ramona Ringler

 BUND Naturschutz / Ortsgruppe 
Windsbach 
Amphibiensammlung 2026 
Der BUND Naturschutz / Ortsgruppe Windsbach 
sucht noch Helfer
Bei einsetzenden milden Temperaturen steht die Laichwanderung un-
serer Amphibien von deren Winterquartier zum Laichgewässer vor der 
Tür. Dann ist das für unsere Lurche lebensgefährlich und führt zum 
manchmal massenhaften Tod unter dem Autoreifen. Um das zu verhin-
dern engagiert sich der Bund Naturschutz seit vielen Jahren. Zehn eh-
renamtlich Naturschutzhelfer aus Windsbach konnten im vergangenen 
Jahr am Ortsrand von Wernsmühle 2.500 Tiere vor dem Überfahren 
retten und diese dann dem überlebenswichtigen Laichgeschäft nach-
gehen. Es handelt sich dabei um die alljährlich größte Artenschutzak-
tion im Landkreis, die wir dank über 120 ehrenamtlicher Helfer leisten. 
Auf diese – eure – Leistung bei Wind und Wetter können wir stolz sein. 

Die Aktiven beim Bund Naturschutz 
werden vermutlich Ende Februar 
den Kröten-Schutzzaun am Ortsrand 
von Wernsmühle (Richtung Werns-
bach) aufstellen. Die Sache steht 
und fällt mit einer ausreichenden 
Zahl an ehrenamtlichen Helfern. 
Zur Entlastung bisheriger Helfer 
suchen wir unter dem Leitmotto 
„Sei kein Frosch, hilf den Frö-
schen“ (gemeint sind aber Kröten 
+ Molche) dringend weitere Verstär-
kung. Für „Neulinge“ erfolgt natür-
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lich eine Einweisung vor Ort. Sobald die Nächte über einer Temperatur 
von 6 ° Celsius und Regen einsetzt beginnen die Amphibien zu Wan-
dern. Wir rechnen damit, dass die Hauptwanderbewegung von Febru-
ar bis Ende März dauert. 

Wer sich an der diesjährigen Aktion zum Schutz der Amphibien betei-
ligen möchte, sollte sich telefonisch bei Horst Ulsenheimer 0172 85 
27 889 melden
 

TSV Windsbach
Restart Bambini-Training bei TSV 1892 Windsbach
Die Abteilung Fußball des TSV 1892 Windsbach startet wieder mit dem 
Bambini-Training für Kinder ab dem Jahrgang 2021 und jünger. Pünktlich 
zum Start in das neue Spieljahr wird ab Montag, den 16.03.26, immer 
montags zwischen 16:00 – 17:15 Uhr auf dem Sportgelände in Ret-
zendorf ein Training für die kleinsten Fußballfans aus Windsbach und 
Umgebung angeboten. Im Vordergrund stehen Bewegung, Spiel und 
Spaß sowie erste fußballerische Erfahrungen in kindgerechter Form. 
Interessierte Kinder können jederzeit unverbindlich am Training teilneh-
men. Ansprechpartnerin und Trainerin ist Melanie Pfeiffer, die Kontakt-
daten können dem folgenden Flyer entnommen werden.

Wir freuen uns auf euch!

TSV 1892 Windsbach e.V.
Abt. Fußball

B-Jugend des TSV Windsbach
Die B-Jugend des TSV Windsbach benötigte für die laufende Spielzeit 
dringend neue Trainingsanzüge, insbesondere um den Verein auch 
bei Spielen und Turnieren angemessen repräsentieren zu können. Die 
Firma „Grillenberger - Heizung Solar Sanitär“ erklärte sich bereit, die 
hier abgebildeten Präsentationsanzüge zu finanzieren. Die Kinder und 
das Trainerteam bedanken sich herzlich für die Unterstützung. 
Bild einfügen:  B-Jugend TSV Windsbach

Die B-Jugend des TSV Windsbach benötigte für die laufende Spielzeit 
dringend neue T-Shirts und kurze Hosen, insbesondere um den Verein 
auch bei Spielen und Turnieren angemessen repräsentieren zu können.  
Die Firma „Hans Cerny GmbH“ erklärte sich bereit, die hier abgebilde-
ten kurzen Hosen und T-Shirts zu finanzieren. Die Kinder und das Trai-
nerteam bedanken sich herzlich für die Unterstützung.

Die B-Jugend des TSV Windsbach benötigte für die laufende Spielzeit 
dringend neue Sweat-Shirts und lange Trainingshosen, um bei kalten 
Temperaturen im Training sowie beim Aufwärmen vor den Spielen gut 
ausgerüstet zu sein. Die „VR Bank im südlichen Franken eG“ erklärte 
sich bereit, einen Teil der neuen Sweat-Shirts und Trainingshosen zu 
finanzieren. Die Kinder und das Trainerteam bedanken sich herzlich 
für die Unterstützung.

Die B-Jugend des TSV Windsbach benötigte für die laufende Spielzeit 
dringend einen neuen Satz Trikots. Die Firma „NIG - Neuruppiner In-
dustrieverlaerungs GmbH“ in Person von Alexander Nikitenko erklärte 
sich bereit, die Trikots zu finanzieren. Die Kinder und das Trainerteam 
bedanken sich herzlich für die Unterstützung

TSV Windsbach begeistert mit zwei starken Heimsiegen in der 2. 
Tischtennis-Bundesliga
Großer Sport, großartige Stimmung und zwei beeindruckende Ergebnis-
se: In der 2. Bundesliga Herren im Tischtennis präsentierte sich der TSV 
Windsbach an den zwei letzten Heimspieltagen in bestechender Form. 
Gegen den 1. FC Köln gelang ein souveräner 6:0-Erfolg, gegen den TTC 
Hohenstein-Ernstthal setzte sich die Heimmannschaft mit 6:1 durch.
Bereits im Vorfeld der Partie gegen Köln war die Aufregung in Winds-
bach spürbar. Man erwartete einen riesigen Zuschaueransturm. Kein 
Wunder: Mit Florian Bluhm stand beim 1. FC Köln Deutschlands zweit-
bester Abwehrspieler an den Tischen – ein Spieler, der für sein vari-
ables Defensivspiel und seine enorme Laufbereitschaft bekannt ist. 
Doch die Windsbacher Akteure ließen sich davon nicht beeindrucken.
Von Beginn an trat der TSV hoch motiviert auf, agierte konzentriert und 
taktisch hervorragend eingestellt. Punkt für Punkt erspielte sich das 
Team eine klare Führung. Das 6:0-Endergebnis unterstrich eindrucks-
voll die Dominanz der Gastgeber.
Auch im zweiten Heimspiel gegen Hohenstein-Ernstthal knüpfte der 
TSV nahtlos an diese Leistung an. Vor wiederum großer Kulisse entwi-
ckelte sich erneut eine tolle Stimmung. Das Publikum honorierte jeden 
spektakulären Ballwechsel und unterstützte die Mannschaft lautstark. 
Mit einem überzeugenden 6:1-Erfolg unterstrichen die Windsbacher 
ihre starke Form in der Liga.
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Besonders erfreulich: Die Zuschauerzahlen steigen kontinuierlich. Immer 
mehr Sportbegeisterte fi nden den Weg in die Halle, zuletzt über 300! 
– darunter auch viele, die selbst nicht aktiv Tischtennis spielen, sich 
jedoch von der Dynamik und Spannung der 2. Bundesliga begeistern 
lassen. Die Heimspiele des TSV Windsbach entwickeln sich zuneh-
mend zu einem sportlichen Highlight in der Region.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs sind die zahlreichen Eh-
renamtlichen des TSV Windsbach um Mannschaftsführer und Manager 
Andreas Staudacher  Mit großem Engagement organisieren sie Spiel-
tage, sorgen für einen reibungslosen Ablauf und schaff en den passen-
den Rahmen für diesen Spitzensport. Ihr Einsatz trägt maßgeblich zur 
besonderen Atmosphäre bei, die Mannschaft und Zuschauer gleicher-
maßen schätzen.
Mit diesen beiden Heimsiegen setzt der TSV Windsbach ein starkes 
sportliches Ausrufezeichen und macht Lust auf die kommenden Be-
gegnungen. Das nächsten Heimspiel fi ndet am  Sa., , den 14.03.2026 
um 18 Uhr in der Doppelturnhalle in Windsbach statt. Hier kommt es 
zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Windsbach und den zweit-
platzierten Gästen vom FSV Mainz.

Die erfolgreichen Tischtennis-Spieler des TSV Windsbach:
im Bild hinten von links nach rechts: Bojan Dokic, Tom Schweiger, 

Petr David, Mannschaftsführer Andreas Staudacher
im Bild vorne von links nach rechts: Chien-An Chen, Daniel Rinderer, 

Jakub Folwarski 

Königl. Priv. Hauptschützengesellschaft
Schützenfasching in Windsbach 
unter dem Motto „Karibik & Pi-
raten“
Am Samstag, den 7. Februar, fand in 
Windsbach der alljährliche Schützen-
fasching der HSG Windsbach statt. 
Das Schützenhaus stand in diesem 
Jahr ganz unter dem Motto „Karibik 
und Piraten“ und bot eine entspre-
chend stimmungsvolle Kulisse für einen gelungenen Faschingsabend.
Für beste Unterhaltung sorgte die Partyband West, die von Beginn an für 
hervorragende Stimmung und eine stets gut gefüllte Tanzfl äche sorgte. 

Auch für das leibliche Wohl haben unsere Schützen wieder bestens ge-
sorgt, sodass die Gäste rundum versorgt feiern konnten.
Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt unserer Schüt-
zen, der mit großem Applaus vom Publikum honoriert wurde. Insge-
samt blicken wir auf einen rundum gelungenen Abend zurück. Trotz 
insgesamt fünf parallel stattfi ndender Faschingsveranstaltungen in der 
Umgebung konnten wir uns über ein nahezu fast voll besetztes Schützen-
haus freuen. Auch an der Bar herrschte bis zum Schluss reger Betrieb.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen für ihren Besuch und die 
tolle Stimmung und freuen uns schon jetzt auf viele kreative Kostüme 
und ein Wiedersehen beim Schützenfasching im nächsten Jahr. 

Fotos und Text: Kathrin Haumann 

Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 

Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden

www.windsbach.de






















